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GEMEINDE ZEUTHEN

Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung
Vorlage Nr. BV-002/2023 öffentlich

Bearbeiter Frau Dagge
Datum

05.01.2023

Einreicher  Fraktionen B'90/Grüne und CDU

Betreff:
Alternatives Kitagebührenkonzept

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit
  Ö 17.01.2023 Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Familie Beratung
  Ö 14.02.2023 Gemeindevertretung Entscheidung

Begründung: 
Das bisherige Gebührenmodell erscheint nicht mehr zeitgemäß und ist in den mittleren bis oberen 
Einkommenszonen nicht ausreichend differenziert. Der Prozentansatz verhindert zudem 
„Gebührensprünge“ bei Einkommensgrenzen.

 
Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister wird aufgefordert, im Rahmen der aktuellen Kitagebühren-Diskussion eine 
alternatives Gebührenkonzept vorzulegen, das sich - vergleichbar mit Eichwalde und Wildau -
prozentual am Elterneinkommen orientiert (im Gegensatz zum bisherigen Stufenmodell). Der 
maximale Gebührenbetrag/die Kappungsgrenze soll dabei am tatsächlichen Kostenansatz für den 
Kitaplatz abzüglich der Zuwendungen von Bund/Land/Landkreis sowie der von der Gemeinde Zeuthen 
zusätzlich finanzierten Pool- und Leitungsstellen orientieren.

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Anlage/n 
Antrag der Fraktionen B'90/Grüne und CDU Nr. 2023-02 


